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23. Ratssitzung des Stadtrates Wildenfels  
am 26.05.2026 
 
Einbringer der Vorlage:   *  Bürgermeister 

*  Kämmerei                                                           
 

                                            
Gegenstand der Vorlage:   *  Beschluss zur Benutzungssatzung für Kultur-, Sport-  
    und sonstige Einrichtungen der Stadt Wildenfels 
 
Gesetzliche Grundlage:   *  SächsGemO 
     
 
 
Beschlussvorlage:  
Der Stadtrat der Stadt Wildenfels beschließt die Benutzungssatzung für Kultur-, Sport- und sonstige 
Einrichtungen der Stadt Wildenfels in der vorliegenden Fassung.  

 
Begründung: 
Die Nutzungs- und Gebührenordnung für Kultur- und Sport- und sonstige Einrichtungen der Stadt 
Wildenfels vom 06.11.2003 entspricht nicht mehr dem aktuellen Stand und muss auf Hinweis des 
staatlichen Rechnungsprüfungsamtes erneuert werden. Gemeinsam mit dem Stadtrat der Stadt 
Wildenfels wurde eine neue Benutzungssatzung für Kultur-, Sport- und sonstige Einrichtungen der 
Stadt Wildenfels aufgestellt. Diese Benutzungssatzung und darin befindlichen Gebühren beruhen 
auf einer aktuellen Kostenkalkulation. Weiter bietet die neue Satzung die Möglichkeit ortsansässige 
Nutzer zu fördern. Die Satzung soll zum 01.01.2027 in Krafttreten. Dabei tritt die bisherige 
Nutzungs- und Gebührenordnung außer Kraft.  
 
 
Abstimmungsergebnis: 
Gesetzliche Anzahl der Stadträte:                                            14 
Davon anwesend:                                                                      
Davon stimmberechtigt:  
Davon stimmberechtigt einschließlich Bürgermeister:                                                           
Ja-Stimmen:                                                                               
Nein-Stimmen:                                                                           
Stimmenthaltungen:                                                                   
 
Aufgrund des § 20 SächsGemO war       Mitglied des Stadtrates von der Beratung und 
Beschlussfassung ausgeschlossen. 


